
 

 

 

Garantieausschluss gemäss Herstellerangaben  

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 

Als Käufer eines Gerätes der Marke Beko stehen Ihnen die gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die 

Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem 

jeweiligen Stand der Technik.  

Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt 

die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt – nicht ein. 

Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des 

Herstellers. 

Sollten Sie dennoch einmal einen Grund zu einer Reklamation erkennen, dann wenden Sie 

sich bitte an unsere Servicepartner. Geben Sie im Falle einer Störung Ihre genaue Anschrift, 

Telefonnummer und den GERÄTETYP (vom Typenschild des Gerätes). 

Personenbezogene Daten werden unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen ausschliesslich für der Auftragsbearbeitung und Garantieabwicklung 

genutzt. 

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. 

Bedingungen: 

1. Ein Original-Kaufbeleg liegt vor mit Kaufdatum und Modell gemäss Serviceanmeldung. 

2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden. 
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind 

entsprechend ausgeführt worden. 

4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt. 
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiss unterliegen fallen nicht unter die 

Garantie 
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers. 

7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemässe Installation, z. 

B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemässe Aufstellung, z. B. Nichtbeachtung 

der Einbau oder Installationsvorschriften; äussere Einwirkung, z. B. Transportschäden, 

Beschädigung durch Stoss oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, eine nicht 

haushaltsübliche Nutzung, unsachgemässe Bedienung oder Beanspruchung, z. B. 

Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden. 
8. Die Mängelbeseitigung in der Garantie z.B. durch eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung 

verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht. 

9. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen. 

10. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf 

des Produktes durch den Erstkunden. 
11. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft 

worden sind und nicht für B-Ware. 
12. Die Garantie ist nicht übertragbar. 

Bei nicht Einhaltung der Bedingungen werden die Umtriebe jeweils vom Servicepartner dem 

Auftraggeber in Rechnung gestellt.  

Anschrift: 
Beko Switzerland GmbH 

Neuhofstrasse 12 

CH-6340 Baar 

E-Mail: kundendienst-ch@beko.com  
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